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Alle Informationen über das Programm "Kulturfunken" sind in einem speziellen Merkblatt für 

dieses Programm unter www.vs.ch/etincellesdeculture > Merkblatt für Schulen 

zusammengefasst. 

Die FAQs enthalten lediglich Präzisierungen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

Service de la culture  

 

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Dienststelle für Kultur  

 

Welche Projekte werden unterstützt?  

Für die Begleitung eines kulturellen Schulprojekts durch einen professionellen Kulturschaffenden 

- Der Partner ist ein professioneller Kulturschaffender;  
- Der Partner ist im Wallis ansässig oder regelmässig aktiv. 

Für den Kauf einer kulturellen Produktion mit oder ohne Workshops  

- Die Produktion wird in einer Walliser Kulturinstitution vorgestellt ;  
- Wenn die Produktion in den Schulen aufgeführt wird, wird das Projekt von professionellen 

Kulturschaffenden getragen, die regelmässig im Wallis tätig sind.  

Anträge müssen von einer strukturierten pädagogischen Vor- und Nachbereitung im Klassenzimmer 
oder ausserhalb des Klassenzimmers begleitet werden. Diese Etappen fördern die Einbindung der 
Schülerinnen und Schüler und stellen den Ausflug in eine Lernsequenz. 

Projekte, an denen ausserkantonale professionelle Kulturschaffende beteiligt sind, werden unterstützt, 
sofern es im Wallis kein gleichwertiges Angebot gibt und sie von einer soliden pädagogischen Vor- und 
Nachbereitung begleitet werden. 

Es ist nicht möglich, einen Antrag für eine Produktion zu stellen, die bereits im Online-Katalog aufgeführt 
ist. 

Wo finde ich einen professionellen Walliser Kulturschaffenden, der in meiner Klasse 

intervenieren kann? 

Schulen, die mit Künstlern und Wissenschaftlern zusammenarbeiten möchten, können sich bei Culture 
Valais Kultur Wallis und Science Valais Wissenschaft Wallis nach Referenten erkundigen. 

Wie rechtfertigt man seine Verbundenheit zum Wallis?  

Als Walliser gelten Künstler oder Institutionen, die in nicht kumulativer Weise:  

-  seit mindestens zwei Jahren im Kanton Wallis niedergelassen sind;  

-  ausserhalb des Kantons niedergelassen sind, aber regelmässige, bedeutende und dauerhafte 
kulturelle Beziehungen mit dem Kanton Wallis unterhalten. 

Was ist ein professioneller Kulturschaffender?  

Der Kulturfunken unterstützt Projekte von professionellen Kulturschaffenden, die im Wallis 
niedergelassen sind oder regelmässige, bedeutende und dauerhafte kulturelle Beziehungen mit dem 
Kanton unterhalten.    

Beispiel für Personen, die nicht als professionelle Kulturschaffende gelten  

- Sie sind ein aktiver Musiker in regionalen Amateurformationen. Sie spielen auf Gemeindefesten 
und bei Tanzveranstaltungen. 

- Sie haben eine Ausbildung als professioneller Schauspieler, sind aber vor allem im 
Gesundheits- und Sozialbereich tätig. Sie geben nämlich kunsttherapeutische Workshops und 
nutzen die Werkzeuge des Theaters für Präventionsprojekte. 
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- Sie sind Musiklehrerin an Schulen und führen die Jahresabschlussaufführungen Ihres 
Schulzentrums auf. 

Nicht als Kulturschaffender betrachtet zu werden, bedeutet nicht, dass Ihre Tätigkeit negativ beurteilt 

wird. Diese entspricht lediglich nicht der Ausrichtung des Programms. 

Welche Kosten fallen für die Schule an? 

- Transportkosten der Schüler;  
- Material und Logistikkosten;  
- Verpflegungs-, Übernachtungs- und Transportkosten der professionellen Kulturschaffenden;  
- Für Projekte, die mehr als 15 Lektionen umfassen und deren weitere Kosten gering ausfallen 

(Transportkosten der Schüler oder Material- und Logistikkosten), übernimmt die Schule einen 
Teil der Lektionen, die der professionelle Kulturschaffende im Rahmen des Projekts gibt. 

Welche Projekte werden nicht unterstützt? 

- Projekte, die Unterhaltungsziele verfolgen (Ausflug, Weihnachtskonzert, Wettbewerbe);  
- Projekte, die kommerzielle Ziele verfolgen;  
- Laienprojekte ;  
- Entlohnung von professionellen Künstlern, die einen Jahresauftrag für musikalische oder 

theatralische Animation an einer Schule haben;  
- Präventions- und Integrationsprojekte sowie Projekte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, 

die nicht von Künstlern oder professionellen Kulturschaffenden aktiv mitgestaltet werden. 
Theaterensembles, die sich auf den Bereich der Prävention spezialisiert haben, werden z. B. 
nicht unterstützt, da das Theater in diesem Fall als Mittel zur Prävention eingesetzt wird;  

- Schulausflüge, Schulreisen, Austausche;  
- Sportliche Projekte;  
- Religiöse Projekte. 

Wie erhalte ich eine Unterstützung?   

Die Gesuchsunterlagen können gemäss den bei der Ausschreibung angegebenen Fristen über das 
Webportal der Dienststelle für Kultur eingereicht werden, unter: 

www.vs-myculture.ch. 

Die Gesuche von Schulen müssen mindestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeit in der Klasse unter 
Projekte "Kulturfunken" > Schulprojekte eingereicht werden.  

Bitte beachten Sie die 4 Fristen für die Bearbeitung der Gesuche: 28. Februar, 30. April, 30. 

September, 30. November. Antwort spätestens 6 Wochen nach Bearbeitung. 

Die Bedeutung von pädagogischen Massnahmen  

Das Programm «Kulturfunken» legt besonderen Wert auf die pädagogischen Massnahmen, die ein 
Projekt begleiten.  

In Ihrem Antrag auf Unterstützung ist es wichtig, dass Sie die Massnahmen auflisten, die das Projekt 
vorbereiten, es im Unterricht vertiefen und die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler fördern. Sie 
können auch die Ziele des Lehrplans notieren, die durch das Projekt erfüllt werden. 
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Wie erhalte ich die Auszahlung der zugesprochenen Unterstützung?  

Das Zahlungsdossier erstellen 

Für ein kulturelles Schulprojekt, das mit der Begleitung eines professionellen Kulturschaffenden 
durchgeführt wird / für den Kauf einer kulturellen Produktion 

Nachdem die Schule eine kulturelle Produktion verfolgt oder empfangen hat, sammelt sie:  

-  die ausgefüllte und unterschriebene Abrechnung für Schulprojekte;  
- eine Kopie der Rechnung des professionellen Kulturschaffenden oder der kulturellen 

Partnerinstitution;  
-  einen Einzahlungsschein auf den Namen der Schule oder der Gemeinde (für Schulen ohne 

Konto). 
 

Das Zahlungsdossier versenden 

Die vollständigen Zahlungsunterlagen müssen als eine einzige E-Mail mit allen Dokumenten im PDF-
Format an sc-etincelles@admin.vs.ch gesendet werden (maximal 2 Monate nach Abschluss des 
Projekts). 

Die Unterstützung dem professionellen Kulturschaffenden überweisen 

Die Unterstützung von Kulturfunken wird nach Erhalt der vollständigen Zahlungsunterlagen ausgezahlt. 
Sie wird an die Schule ausgezahlt, die den Antrag auf Unterstützung gestellt hat.  

Der Kulturfunken rät den Schulen, den professionellen Kulturschaffenden am Ende des Projekts direkt 
zu bezahlen und die Zahlungsunterlagen erst in einem zweiten Schritt an den Kulturfunken 
weiterzuleiten. 
 
Online-Katalog für Schulen von Kultur Wallis  

Eine Liste mit kulturellen Angeboten für Schulen finden Sie im Online-Katalog für Schulen auf 
www.culturevalais.ch. Das Label "Kulturfunken" zeigt Ihnen, welche Angebote bereits unterstützt 
werden. Angebote ohne Label werden nicht unterstützt. 

Es können keine Anträge auf Unterstützung von Schulen gestellt werden. Es obliegt den professionellen 
Kulturschaffenden, die Unterstützung für die Verbreitung ihres Projekts zu beantragen. 

*Das generische Maskulinum wird nur zur Vereinfachung des Textes verwendet und bezieht sich sowohl 

auf Männer als auch auf Frauen. 


